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 Veröffentlicht am 28.03.2006

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

AVG §37;

WaffG 1996 §25 Abs2;

WaffG 1996 §8 Abs1;

WaffG 1996 §8 Abs2 Z2;

WaffG 1996 §8 Abs2;

WaffG 1996 §8 Abs7;

Rechtssatz

Die Behörde hat den Ausspruch über die mangelnde Verlässlichkeit des Bf nicht auf § 8 Abs 2 Wa<G, sondern auf die

Generalklausel des § 8 Abs 1 WaffG gestützt. In der Au<orderung der Behörde, der Bf habe - wie dies in § 8 Abs 7 Wa<G

vorgesehen ist - ein Gutachten beizubringen, ist keine unzulässige Umkehr der Beweislast zu sehen. § 25 Abs 2 Wa<G

sieht nämlich ausdrücklich vor, dass die Behörde im Falle des Vorliegens von Anhaltspunkten, dass der Berechtigte

nicht mehr verlässlich ist, die Verlässlichkeit zu überprüfen hat. Sofern sich diese Anhaltspunkte auf einen der im § 8

Abs 2 genannten Gründe oder darauf beziehen, dass der Betro<ene dazu neigen könnte, insbesondere unter

psychischer Belastung mit Wa<en unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden, ist die Behörde zu

einem Vorgehen gemäß § 8 Abs 7 Wa<G ermächtigt. [Hier konnte die Behörde aufgrund von Anzeigen des Bf (Näheres

im Erkenntnis)- zumal seitens der Gendarmerie gepFogene Erhebungen die Verdachtsmomente des Bf nicht belegen

konnten - davon ausgehen, dass der Bf möglicherweise im Sinne des § 8 Abs 2 Z 2 Wa<G psychisch krank sei, und

daher eine Überprüfung der Verlässlichkeit einleiten. In diesem Fall war die Behörde gemäß § 25 Abs 2 zweiter Satz

Wa<G auch berechtigt, den Bf aufzufordern, ein Gutachten darüber beizubringen, ob er dazu neigt, insbesondere

unter psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden.]
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